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Der Weg vom Weiterleitungsvertrag zur Prüfungsziehung 

Den Zugang zum ZosP-Prüfungspool beantragen die Einrichtungen formlos beim Landesver-

band. Nach Genehmigung schaltet der externe Dienstleister des Landesverbandes (Fa. 

Wirkzeit, Herr Muder) den Zugang zum System frei. Die Nutzer/-innen erhalten Nutzernamen 

und Passwort.  

 

Für den Download von Prüfungen in den Hauptfächern ist der Abschluss eines Weiterlei-

tungsvertrags erforderlich. Für jede Prüfungsziehung ist ein Weiterleitungsvertrag (WLV) not-

wendig. Das Vertragsformular finden Sie auf der Zosp-Homepage (siehe E 01.2.1). 
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Ausfüllen des Weiterleitungsvertrags 

 Kursnummer(n):  
Zur Dokumentation der erfolgten Prüfungsziehungen  
 

 Anzahl der angeforderten Prüfungen:  
Sie benötigen bei Parallelkursen nur eine Prüfungsziehung pro Fach, wenn diese 
Kurse die Prüfung zeitgleich und in einem Raum ablegen. 

  

 Abschlussart:  
Diese Angabe wird für die Generierung der richtigen Prüfungsaufgaben (HSA9, 
HSA10, MSA) benötigt. 

 

 Zweck der Prüfungsziehung: 
Benennung von Prüfung bzw. Nachprüfung 
 

 
Für Nachprüfungen ist ein neuer WLV und eine erneute Ziehung der Prüfungsaufga-

ben erforderlich. 

 

 

Fristen zum Weiterleitungsvertrag 

14 Werktage vor geplanter Prüfung 

6 Werktage vor geplanter Nachprüfung 
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Übertragungswege des WLV an den LV 

Der WLV wird im Original postalisch an den Landesverband gesendet. Um Fristen einhalten 

zu können, kann er ggf. per E-Mail oder Fax vorab übertragen werden. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freischaltung der Prüfungen 
 
Nach Bearbeitung des WLV durch den Landesverband werden die entsprechenden Prü-
fungsaufgaben freigeschaltet. Die Prüfungsaufgaben können frühestens 14 Tage vor Prü-
fungsbeginn vom ZosP Server generiert und heruntergeladen werden. Sie werden per Mail 
darüber informiert. 
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Download der Prüfungen 
Für jeden Download stehen 30 Sekunden zur Verfügung. Bei Fehleingaben oder Überschrei-
tung der Zeit, wenden Sie sich an den Support der Fa. Wirkzeit. 
 

 
 
 
Datenschutz 
Bereits gezogene Prüfungsaufgaben dürfen nicht im Unterricht eingesetzt werden. Kopier-
vorlagen und gespeicherte Daten sind unmittelbar nach der Prüfung zu vernichten.  
 
Musterprüfungen 
Zur Vorbereitung der Teilnehmenden auf die ZosP-Prüfung stehen für alle Fächer und Ab-
schlüsse Musterprüfungen auf der ZosP-Homepage zum Download zur Verfügung. Dies ist 
ohne Login möglich. 
 

FAQs zur ZosP-Prüfungsdatenbank 
Antworten zu häufig gestellten Fragen finden Sie im Anhang (siehe E 02.1) 


